
Vorgeschichte Art. 30

Artikel 30
(1) Die Persönlichkeit und Freiheit jedes Bürgers der Deutschen Demokrati

schen Republik sind unantastbar.
(2) Einschränkungen sind nur im Zusammenhang mit strafbaren Handlungen 

oder einer Heilbehandlung zulässig und müssen gesetzlich begründet sein. Da
bei dürfen die Rechte solcher Bürger nur insoweit eingeschränkt werden, als 
dies gesetzlich zulässig und unumgänglich ist.

(3) Zum Schutze seiner Freiheit und der Unantastbarkeit seiner Persönlich
keit hat jeder Bürger den Anspruch auf die Hilfe der staatlichen und gesell
schaftlichen Organe.
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I. Vorgeschichte
1. Die Verfassung von 1949 gewährleistete in Art. 8 Satz 1 die persönliche Freiheit 1 

an derselben Stelle wie die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Postgeheimnis sowie das
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